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Forum 1: Gesamt- und Teilhabeplanverfahren/ 
Bedarfsermittlung

BERICHT HAMBURG

Regionalkonferenz Nord 25./26.6.2018

Monika Söth-Tübing, Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

strukturell

Landesrahmen-
verträge

Zielvereinbarungen 
mit Verbänden und 
Leistungserbringern

Budget-
vereinbarungen mit 
Leistungserbringern

Einzelver-
einbarungen

Steuerungs-
ebenen

einzelfall-
bezogen

qualifiziertes, 
partizipatives 
Gesamtplan-

verfahren

personen-, bedarfs-
, leistungs- und 

wirkungs-
orientiertes 

Fallmanagement 
(FM)

Seit 2008 zentrales 
Fachamt

Eingliederungshilfe beim 
BA Wandsbek – zuständig 

für Einzelfallsteuerung 
nach fachlichen Vorgaben 

der BASFI

4 Fachdienste im 
Fachamt:

• Sozialhilferechtlichen 
Fachdienst (EH 1)

• Sozialpädagogischen 
Fachdienst (EH 2 und 
3)

• Ärztlichen Fachdienst 
(seit 2013) (EH 4)
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Steuerung der Eingliederungshilfe in Hamburg 

AUSGANGSLAGE
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VOM ANTRAG ZUR BEDARFSFESTSTELLUNG

GS Bezirke oder 
sozialhilferechtl. 
Fachdienst EH

• Antragsannahme –
Prüfung Zuständigkeit

• Aufnahme Sozialdaten
• Erstprüfung Einkommen

und Vermögen
• __________________
• Bescheid über Art und 

Höhe der gewährten 
Eingliederungshilfe 
Leistungen

 

Ärztlicher Fachdienst 
bzw. Gesundheitsamt

• Feststellung 
Zugehörigkeit zum 
Personenkreis nach § 53

• Art der Behinderung; 
Bezeichnung der 
Gesundheitsstörungen/ 
Angaben mit ICD-10 
Schlüssel

• Beschreibung 
Teilhabeeinschränkungen 
aus ärztlicher Sicht

Sozialpädagogischer 
Fachdienst

• Gesamtplanverfahren mit 
integrierter 
Bedarfsfeststellung

• Ermittlung des Bedarfs und 
der vorhandenen 
Ressourcen im 
partizipativen Dialog

Ärztlicher Fachdienst  
(beauftragt mit der 

Personenkreisfeststellung)

Sozialpädagogischer 
Fachdienst 

(beauftragt mit der Gesamtplanung )

Ergebnis Feststellung

Gehört zum Personenkreis § 53 SGB XII

Gesamtplankonferenz
Gehört nicht
zum PK § 53 
SGB XII

Ablehnung

GS oder Sozial-
hilferechtlicher 

Fachdienst

Bescheid

Einladung
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Wie Wird Bedarf Im Rahmen GSPL Verfahren ermittelt

Anhand des  GSPL – Formulars (bisher unterschiedlich 
für Wohnen nach HMBW Systematik, für Arbeit und 
Beschäftigung, für Kinder) werden durch die geschulten 
Fallmanager/innen im Rahmen eines persönlichen 
Gesprächs 

• die jeweiligen Ressourcen erfragt

• der individuelle Unterstützungsbedarf ermittelt, 

• Leitziele (häufig Wünsche des LB) festgehalten und 

• Konkrete Ziele im jeweiligen Lebensfeld vereinbart

• Einstufung nach Hilfebedarfsgruppen (Metzler) 
Umsetzung in Stunden und Geld

Gesamtplan wird vom LB unterschrieben und dient 
als Grundlage des Leistungsbescheids. Die im 

Gesamtplan hinterlegten Ziele sind Richtlinie und 
Basis für die Assistenz- und Hilfeplanung des 

Leistungserbringers.
Im Rahmen des Verlaufsberichtes hat der 

Leistungserbringer zur Methodik und Entwicklung in 
der Zielerreichung Stellung zu nehmen.

Sozialverlaufsbericht für (ambulante) Leistungen 
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• Hohe Zufriedenheit bei den Leistungsberechtigten durch

 Individuelle Bedarfsermittlung und Gewährung passgenauer 

Hilfen

 Aktive, partizipative Rolle bei Ermittlung des Bedarfs und 

der Entwicklung von Zielen

• Professionalität und enge Zusammenarbeit zwischen 

sozialpädagogischem und ärztlichem Dienst im Fachamt

ermöglicht

 hohe Qualität der Bedarfsfeststellung (gemeinsame Sicht auf 

spezielle Fälle) trotz steigender Fallzahlen und hoher 

Belastung

 Ständige Weiterentwicklung von Verfahren und Prozessen 

• Steuerungserfolge durch

 verbesserte Zugangssteuerung 

 Senkung der durchschnittlichen Fallkosten

 Ermittlung vorrangiger Leistungen / Leistungsträger

ERFAHRUNGEN MIT BISHERIGEN VERFAHREN UND INSTRUMENTEN

Grundlage für die Weiterentwicklung der 
Bedarfsentwicklung und der Gesamt-

/Teilhabpläne im Sinne des BTHG

Fachamt Eingliederungshilfe

 Rund 69 Fallmanager/innen 
(davon ca. 7 in Sonder-
sachgebieten wie Persönl. 
Budget, Pflegekompetenzteam) 
plus 3 Ärzte

 2012-2016 insgesamt rund 
29.732 Gesamtpläne erstellt 

 Rund 17.000 lfd. Fälle im 
Fallmanagement (vor BTHG 
Umsetzung)
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ÄNDERUNGEN IM GESAMTPLAN / TEILHABEPLAN

Im Sozialhilferechtl. 
Fachdienst

„Checkliste“ zur 
Erfassung aller 
notwendigen 
Personendaten, 
bisherigen Leistungen, 
Pflegedaten, Abfrage 
anderer relevanter 
Rehabilitationsträger 
etc.

 Entscheidung ob 
Teilhabeplanverfahren 
oder 
Gesamtplanverfahren 
eingeleitet wird

Allgemeine Änderungen

Ein GSPL Format für alle 
Leistungen und alle Arten 
von Behinderung

Reduzierte Pläne für 
„Arbeit und 
Beschäftigung“ und 
„Mobilität“

 gesonderter GSPL für 
Kinder (hier auch 
anderes Verfahren)
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ÄNDERUNGEN IM GESAMTPLAN / TEILHABPLAN

Wesentlichste Änderung:

Am Anfang werden die 
Wünsche und Anliegen des 
Menschen mit Behinderung 
erfragt und ungefiltert 
dokumentiert (in Anlehnung an 
BEI_NRW)

 Im weiteren Verfahren 
sollen sie als Leitziele Eingang 
in das jeweilige Lebensfeld 
finden (Aufgabe der 
Fallmanager/innen)
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ÄNDERUNGEN IM GESAMTPLAN / TEILHABPLAN

Anhand der neun 
Lebensfelder des § 142 

SGB XII und 
beispielhaft 

aufgezählter ICF Items 
aus diesen 

Lebensfeldern soll im 
partizipativen Dialog der 
Bedarf ermittelt werden. 

Die vorhandenen 
Ressourcen werden 

weiterhin jeweils in den 
Lebensfeldern 
dokumentiert.

Neben den konkreten 
Zielen, die SMART 

formuliert und 
festgehalten werden 
sollen, werden hier 

auch die Wünsche der 
Menschen als Leitziele 

mit aufgenommen.
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ERFAHRUNGEN - PERSPEKTIVEN

Erfahrungen

Bisher noch keine 
Praxiserfahrungen möglich

• Einspeisung in IT Verfahren läuft 
noch

• Notwendige Personalaufstockung 
im Fachamt für Übernahme aller 
GSPL-Verfahren zwar beziffert 
aber noch nicht realisiert

Perspektiven

• Interne Evaluation nach 
Praxiserprobung /Entwicklung 
Leitfaden für die Praxis

• ICF-Schulung Fallmanager/innen 
im Herbst durch transfer - unter 
Einbeziehung des neuen GSPL-
/Teilhabeplanverfahrens und der 
neuen Formulare

• Weiterentwicklung Instrumente 
und Verfahren ab 2019/2020

• Neue Verfahren ab 2020 
Gesamtsteuerungsverantwortung 
aller EGH -Leistungen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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